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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 4 
• Grundgesamtheit: Beendete Maßnahmen zum vorläufigen Schutz von Kindern und Jugendlichen.  
• Räumliche Abdeckung: Deutschland, Bundesländer.  
• Berichtszeitraum/-zeitpunkt: 1. Januar bis 31. Dezember  
• Periodizität: jährlich  
• Rechtsgrundlagen: Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  
• Geheimhaltung: § 16 BStatG  
• Qualitätsmanagement: Es existieren zahlreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung.  

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 5 
• Inhalte der Statistik: Erfasst werden alle in einem Kalenderjahr beendeten Maßnahmen zum vorläu-

figen Schutz von Kindern und Jugendlichen.  
• Nutzerbedarf: Mit der Befragung sollen umfassende und zuverlässige statistische Daten über die 

strukturelle Zusammensetzung des Personenkreises der Kinder und Jugendlichen bereitgestellt wer-
den, denen wegen problematischer Lebensverhältnisse vom Jugendamt oder von einem kooperie-
renden freien Träger Obhut gewährt wird. Solche Informationen sollen zur Beantwortung aktueller 
jugendpolitischer Fragestellungen in diesem Bereich beitragen. Sie werden ferner für Zwecke der Ju-
gendpolitik und der Jugendhilfeplanung sowie für die Fortentwicklung des Jugendhilferechts benö-
tigt.  

• Nutzerkonsultation: Die Interessen der Nutzer finden auf verschiedenen Wegen Berücksichtigung.  

3 Methodik Seite 5 
• Konzept der Datengewinnung: Die Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen wird als Sekundär-

statistik mittels einer Vollerhebung durchgeführt.  
• Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung: Vom Statistischen Bundesamt werden die Er-

hebungsunterlagen und Aufbereitungsprogramme vorbereitet sowie das Bundesergebnis erstellt. 
Die Durchführung der statistischen Erhebung, die Aufbereitung der Daten und die Veröffentlichung 
der länderbezogenen Ergebnisse erfolgt bei den Statistischen Ämtern der Länder.  

• Beantwortungsaufwand: Zum Zwecke der Erhebung der Statistik findet keine Belastung von Aus-
kunftsgebenden statt.  

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 6 
• Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit: Die Ergebnisse der Statistik sind grundsätzlich von 

hoher Aussagekraft und Qualität.  
• Stichprobenbedingte Fehler: Aufgrund der Konzeption als Vollerhebung sind stichprobenbedingte 

Fehler ausgeschlossen.  
• Nicht-stichprobenbedingte Fehler: Verzerrungen durch nicht-stichprobenbedingte Fehler sind in der 

Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen weitgehend ausgeschlossen.  
• Revisionen: Bei der Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen werden keine vorläufigen Ergeb-

nisse veröffentlicht. Daher gelten veröffentlichte Daten in der Regel als endgültig.  

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 6 
• Aktualität: Die Bundesergebnisse werden in der Regel 7 Monate nach Ablauf des Erhebungszeitrau-

mes vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht.  
• Pünktlichkeit: Die geplanten Veröffentlichungstermine werden in der Regel eingehalten.  

6 Vergleichbarkeit Seite 6 
• Räumliche Vergleichbarkeit: Die Erhebungsmethoden und –abläufe sind in allen Bundesländern und 

für das gesamte Bundesgebiet einheitlich. Die Ergebnisse sind daher räumlich vergleichbar.  
• Zeitliche Vergleichbarkeit: Die Ergebnisse können seit 1995 verglichen werden.  
• Räumliche Vergleichbarkeit: Nach der Bezirksreform in Berlin im Jahr 2001 können die Angaben 

nicht mehr nach dem Ost- und Westteil der Stadt aufgegliedert werden. Der Nachweis der Ergebnisse 
für das frühere Bundesgebiet und die neuen Länder erfolgt daher ohne die Daten von Berlin.  

• Zeitliche Vergleichbarkeit: Die Ergebnisse können seit 1995 verglichen werden.  

7 Kohärenz Seite 7 
• Statistikübergreifende Kohärenz: Die Erhebungsinhalte aller Teile der Kinder- und Jugendhilfestatis-

tiken sind grundsätzlich so aufeinander abgestimmt, dass zusammenhängende Aussagen über ein-
zelne Themenfelder sowie die dazugehörenden Ausgaben möglich sind.  

• Statistikinterne Kohärenz: Die Statistik weist keine Inkonsistenzen auf.  
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8 Verbreitung und Kommunikation Seite 7 
• Verbreitungswege: Die Ergebnisse der Statistik werden als Pressemitteilung und in verschiedenen 

Veröffentlichungen publiziert.  
• Richtlinien der Verbreitung: Die Richtlinien der Verbreitung sind für alle Nutzergruppen einheitlich.  

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 7 
./.  
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Grundgesamtheit der Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen sind die beendeten Maßnahmen zum vorläufigen Schutz 
von Kindern und Jugendlichen.  

Die Meldungen über die vorläufigen Schutzmaßnahmen erfolgen durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
und die Träger der freien Jugendhilfe.  

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Die Erhebung erstreckt sich auf alle in einem Kalenderjahr beendeten vorläufigen Schutzmaßnahmen für Kinder und Ju-
gendliche nach § 42 SGB VIII.  

1.3 Räumliche Abdeckung 
Deutschland und Bundesländer.  

Tiefere Gliederung durch die Statistischen Ämter der Länder (Regierungsbezirke, Stadt- und Landkreise).  

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Berichtszeitraum ist das abgelaufene Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres.  

Die Meldungen für Dezember sind spätestens bis zum 1. Februar des folgenden Jahres dem zuständigen Statistischen Amt 
zu übersenden.  

1.5 Periodizität 
Die Erhebung wird seit 1995 jährlich durchgeführt.  

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Rechtsgrundlage der Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen sind die §§ 98 bis 103 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 
2013 (BGBl. S. 795) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).  

Erhoben werden die Angaben zu § 99 Abs. 2 SGB VIII.  

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Aus-
nahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 103 Abs. 1 
SGB VIII vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder an die fachlich zuständigen obersten 
Bundes- und Landesbehörden, für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der 
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, auch 
soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, sofern diese Tabellen nicht tiefer als auf Regierungsbezirksebene, 
im Fall der Stadtstaaten auf Bezirksebene, gegliedert sind.  

Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen nach § 103 Abs. 2 SGB VIII den zur Durchführung statistischer Aufgaben 
zuständigen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben aus der Erhe-
bung mit Ausnahme der Hilfsmerkmale übermittelt werden, soweit die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 BStatG gegeben 
sind. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es auch zulässig, Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhän-
giger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung 
zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch 
für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.  

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Entfällt.  

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht ausschließlich Angaben auf Ebene der Bundesländer.  

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Zur Qualitätssicherung werden im Prozess der Statistikerstellung vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung 
der Qualität der Daten beitragen. Auf der Seite der Datenaufbereitung und –auswertung sichern regelmäßige und umfang-
reiche Plausibilitätskontrollen Aussagekraft und Qualität der Ergebnisse.  
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1.8.2 Qualitätsbewertung 
Aufgrund der bestehenden Auskunftspflicht und den durchgeführten Maßnahmen der Qualitätssicherung (siehe Punkt 
1.8.1) ist die Qualität der Statistik als hoch anzusehen.  

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Erfasst werden alle in einem Kalenderjahr beendeten Maßnahmen zum vorläufigen Schutz von Kindern und Jugendlichen.  

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Es werden keine Klassifikationssysteme angewandt.  

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Vorläufige Schutzmaßnahmen umfassen die Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen sowie die Herausnahme eines 
jungen Menschen bei Gefahr im Verzug.  

Bei der Inobhutnahme ist das Jugendamt verpflichtet Kindern und Jugendlichen vorläufigen Schutz zu bieten, wenn sie 
darum bitten oder wenn eine dringende Gefahr für ihr Wohl besteht.  

Herausnahmen sind geregelt in § 42 Abs. 1 letzter Halbsatz SGB VIII. Danach umfasst die Inobhutnahme die Befugnis, im 
Fall von § 42 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person wegzunehmen, wenn 
eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und  

- die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder  

- eine familienrichterliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann.  

Begrifflich wird „Wegnahme“ synonym mit „Herausnahme“ gewertet. Eine Herausnahme findet statt, wenn ein Kind oder 
Jugendlicher trotz des Widerspruchs seiner Eltern, also gegen ihren Willen, aus einer sein Wohl gefährdenden Situation 
heraus und in die Obhut des Jugendamtes genommen wird. Insofern handelt es sich bei einer Herausnahme um eine 
Inobhutnahme, aber in einer besonderen Form. Diese Form soll auch in der Statistik deutlich werden.  

2.2 Nutzerbedarf 
Mit der Befragung sollen umfassende und zuverlässige statistische Daten über die strukturelle Zusammensetzung des 
Personenkreises der Kinder und Jugendlichen bereitgestellt werden, denen wegen problematischer Lebensverhältnisse 
vom Jugendamt oder von einem kooperierenden freien Träger Obhut gewährt wird. Solche Informationen sollen zur Beant-
wortung aktueller jugendpolitischer Fragestellungen in diesem Bereich beitragen. Sie werden ferner für Zwecke der Ju-
gendpolitik und der Jugendhilfeplanung sowie für die Fortentwicklung des Jugendhilferechts benötigt.  

2.3 Nutzerkonsultation 
Entsprechend den Anforderungen aus Politik, Wissenschaft und Praxis wird u. a. in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle 
Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Universität Dortmund die Kinder- und Jugendhilfestatistik kontinuierlich fachlich 
weiterentwickelt und analysiert.  

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Die Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen wird als Sekundärstatistik mittels einer Vollerhebung durchgeführt.  

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Die Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen ist eine dezentrale Statistik. Vom Statistischen Bundesamt werden die 
Erhebungsunterlagen und Aufbereitungsprogramme vorbereitet sowie das Bundesergebnis erstellt. Die Durchführung der 
statistischen Erhebung, die Aufbereitung der Daten und die Veröffentlichung der länderbezogenen Ergebnisse erfolgt bei 
den Statistischen Ämtern der Länder.  

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Die Datenaufbereitung erfolgt über spezielle Aufbereitungsprogramme in den Ländern.  

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Bereinigungverfahren sind nicht erforderlich.  

3.5 Beantwortungsaufwand 
Die Statistik wird als Sekundärstatistik erhoben, bei der vorliegende Verwaltungsdaten statistisch aufbereitet werden. 
Somit findet zum Zwecke der Erhebung der Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen keine zusätzliche Belastung von 
Auskunftgebenden statt.  
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4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen wird jährlich als Vollerhebung bei allen örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe und den Trägern der freien Jugendhilfe durchgeführt.  

Regelmäßige umfangreiche Plausibilitätsprüfungen und Qualitätskontrollen sichern Aussagekraft und Qualität der Ergeb-
nisse.  

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Da es sich bei der Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen um eine Vollerhebung handelt, können stichprobenbe-
dingte Fehler nicht auftreten.  

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
Systematische Fehler durch Mängel in der Erfassungs-/Auswahlgrundlage:   

Die Ermittlung der Auskunftspflichtigen (= Jugendämter) gestaltet sich für die Statistischen Ämter der Länder unproblema-
tisch, da die öffentliche Verwaltung nach klaren Strukturen und Zuständigkeiten geregelt ist.  

Zur Ermittlung der Adressen der auskunftpflichtigen Einrichtungen in freier Trägerschaft können sich die Statistischen 
Ämter der Länder gemäß § 102 Abs. 3 SGB VIII an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe wenden. Fehler durch Mängel in 
Erfassungs- und Auswahlgrundlage sind weitgehend ausgeschlossen.  

Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten und Merkmale:  

Durch die Auskunftspflicht der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie der freien Träger der Jugendhilfe werden 
Ausfälle ganzer Einheiten weitgehend ausgeschlossen.  

Verzerrungen durch Mess- und Aufbereitungsfehler:  

Mess- und Aufbereitungsfehler werden durch umfassende Plausibilitätsprüfungen und enge Abstimmung der zuständigen 
Ämter und Behörden weitgehend ausgeschlossen.  

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Bei der Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten ver-
öffentlichte Daten in der Regel als endgültig.  

4.4.2 Revisionsverfahren 
Nicht relevant (siehe (4.4.1).  

4.4.3 Revisionsanalysen 
Nicht relevant (siehe (4.4.1).  

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Erhebung der vorläufigen Schutzmaßnahmen findet nach Ende des Berichtsjahres durch die zuständigen Stellen statt. 
Spätestens zum 1. Februar des dem Berichtsjahr folgenden Jahres sind die Daten an die jeweiligen Statistischen Ämter der 
Länder weiterzuleiten. Die Bundesergebnisse werden in der Regel 7 Monate nach Ablauf des Erhebungszeitraumes mit 
einer Pressemitteilung vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Zeitgleich erfolgt die Veröffentlichung der Daten de-
tailliert im Internet.  

5.2 Pünktlichkeit 
Auf Länderebene erfolgt die Datenveröffentlichung üblicherweise früher. Die geplanten Veröffentlichungstermine werden 
in der Regel eingehalten.  

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Die Erhebungsmethoden und –abläufe sind in allen Bundesländern und für das gesamte Bundesgebiet einheitlich. Die 
Ergebnisse sind daher räumlich vergleichbar.  

Nach der Bezirksreform in Berlin im Jahr 2001 können die Angaben nicht mehr nach dem Ost- und Westteil der Stadt auf-
gegliedert werden. Der Nachweis der Ergebnisse für das frühere Bundesgebiet und die neuen Länder erfolgt daher ohne 
die Daten von Berlin.  

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Die Ergebnisse können seit 1995 verglichen werden.  
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7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Die Erhebungsinhalte aller Teile der Kinder- und Jugendhilfestatistiken sind grundsätzlich so aufeinander abgestimmt, 
dass zusammenhängende Aussagen über einzelne Themenfelder sowie die dazugehörenden Ausgaben möglich sind (wie 
z. B. Anzahl der erzieherischen Hilfen, Situation der Hilfeempfänger und Kosten der Hilfe).  

So ist aus der Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ersichtlich, wie 
hoch die Ausgaben der öffentlichen Hand für vorläufige Schutzmaßnahmen sind.  

Weiterhin sind aus der Statistik der der vorläufigen Schutzmaßnahmen weitere Informationen zu Schutzmaßnahmen auf-
grund einer vorangegangenen Gefährdungseinschätzung zu entnehmen.  

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen weit keine Inkonsistenzen auf und ist somit intern kohärent.  

7.3 Input für andere Statistiken 
Entfällt.  

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Jährlich im Juli wird üblicherweise eine Pressemitteilung über die Ergebnisse der Statistik der vorläufigen Schutzmaßnah-
men unter http://www.destatis.de veröffentlicht.  

Die Jahresergebnisse der Erhebung werden in elektronischer Form angeboten. Die Publikationen können kostenlos herun-
tergeladen werden unter:  

http://destatis.de/publikationen  

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
./.  

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Die Veröffentlichungstermine der Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen werden in der öffentlich zugänglichen Ter-
minvorschau für Presseveröffentlichungen festgehalten. Diese Terminvorschau wird jeweils am Freitag 10:00 Uhr MEZ für 
die Folgewoche bekanntgegeben.  

Die Terminvorschau kann eingesehen werden unter:  

http://www.destatis.de >Presse&Service > Presse  

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
./.  




